
Schulaufgaben und Proben vernichten
Beitrag von „Scooby“ vom 3. Januar 2012 18:09

Zitat

Bei uns sieht es so aus, dass jeder selbst dafür zu sorgen hat, wie die Proben
aufbewahrt werden und wie sie dann auch entsorgt werden.

Nein.
Die Aufbewahrung von Probearbeiten in der Grundschule ist in der Volksschulordnung in §43
eindeutig geregelt:

" Die Probearbeiten sind der Schule binnen einer Woche zurückzugeben und werden von der
Schule bis zum Ablauf des übernächsten Schuljahres aufbewahrt. Werkstücke, Zeichnungen
und andere praktische Arbeiten können bereits nach der Bewertung an die Schülerinnen und
Schüler zurückgegeben werden."

Der Kram bleibt also in der Schule, für die Vernichtung nach zwei Jahren ist ebendiese
verantwortlich.
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